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I. Anfrage 

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) ist Gegenstand einer Teilrevision mit einer 
Referendumsfrist bis zum 13. April 2012. 

Diese Teilrevision umfasst die Änderung von Artikel 24c Abs. 2 bis 5 RPG sowie das Hinzufügen 
eines neuen Artikels 27a RPG und ist eine Folge der Standesinitiative «Bauen ausserhalb der 
Bauzone» des Kantons St. Gallen. 

Im Wesentlichen geht es bei dieser Änderung des RPG darum, bestimmte Änderungsmöglichkeiten 
an bestehenden Wohnbauten ausserhalb der Bauzonen nicht mehr davon abhängig zu machen, ob 
die entsprechende Baute 1972 landwirtschaftlich oder nichtlandwirtschaftlich bewohnt war. 
Konkret hat die Aufhebung dieser Unterscheidung zur Folge, dass die Möglichkeiten von Abbruch 
und Wiederaufbau einerseits und Erweiterungen ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens 
andererseits auch auf Bauten ausgedehnt werden, die 1972 landwirtschaftlich bewohnt wurden. 

Diese Teilrevision wird ohne Zweifel ab Inkrafttreten einer Ungleichbehandlung, die heute nicht 
mehr gerechtfertigt ist, ein Ende setzen. Es stellt sich jedoch die Frage, was mit den Dossiers 
geschehen wird, die derzeit bei der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) 
beziehungsweise beim Bau- und Raumplanungsamt (BRPA) blockiert sind. 

Mir wurde letztlich von mehreren absurden Situationen berichtet. So ist es nicht nachvollziehbar, 
dass ein Eigentümer lediglich aufgrund des Datums der Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs 
keine Garage oder Veranda bauen kann, obwohl diese den einschlägigen Normen entspricht. Soweit 
ich aber weiss, hat der Kanton Freiburg bereits heute gegenüber dem Bau von privaten 
Schwimmbädern ausserhalb der Bauzone eine flexible Haltung. Dem ist anzufügen, dass mit der 
Formulierung «für eine zeitgemässe Wohnnutzung unumgänglich» in Artikel 42a PRV bewusst ein 
offener Rechtsbegriff gewählt wurde, dessen Interpretation von den Entscheidbehörden 
konkretisiert werden, und dessen Auslegung sich im Laufe der Zeit auch wandeln kann. Damit 
besitzt der Kanton Freiburg einen beachtlichen Spielraum. 

Demzufolge stelle ich dem Staatsrat folgende Fragen: 

1. Enthält die Änderung vom 23. Dezember 2011 des RPG Übergangsbestimmungen für laufende 
Baubewilligungsverfahren? Wenn ja, welche? 

2. Wenn nicht, zieht der Staatsrat in Betracht, die Praxis des Kantons bei Gesuchen für Bauten 
ausserhalb der Bauzone zumindest bis zum Inkrafttreten der RPG-Änderungen zu lockern? 
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3. Artikel 27a neu RPG legt fest, dass auf dem Weg der kantonalen Gesetzgebung einschränkende 
Bestimmungen zu den Artikeln 16a Abs. 2, 24b, 24c und 24d RPG erlassen werden können. 
Erwägt der Staatsrat bereits, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, und, falls ja, in 
welcher Weise? 

Auch mit der Änderung vom 23. Dezember 2011 behält Artikel 24d Abs. 1 RPG im Prinzip seine 
gesamte Rechtswirksamkeit mit Bezug auf die neurechtlichen landwirtschaftlichen Wohnbauten. 
Ich schliesse daraus, dass Artikel 42a RPV, so wie er heute besteht, seine Gültigkeit behalten wird. 

Dies führt mich zu drei zusätzlichen Fragen an den Staatsrat: 

4. Wird Artikel 42a PPV auch weiterhin mit Bezug auf die neurechtlichen landwirtschaftlichen 
Wohnbauten anwendbar sein? 

5. Kann der Staatsrat bestätigen, dass Erweiterungen von landwirtschaftlichen Wohnbauten, die 
nach 1972 gebaut wurden, nur dann zulässig sind, wenn sie für eine zeitgemässe Wohnnutzung 
unumgänglich sind, und dass ein Wiederaufbau solcher Wohnbauten nur infolge einer 
Zerstörung durch höhere Gewalt zugelassen wird? 

6. Wie gedenkt der Staatsrat den Begriff «für eine zeitgemässe Wohnnutzung unumgänglich» bei 
solchen Wohnbauten auszulegen? Mit anderen Worten: Welche Erweiterungen sind innerhalb 
und ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens denkbar? 

Ich möchte den Staatsrat noch auf andere besorgniserregende Situationen aufmerksam zu machen. 

Mit dem Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG) und dessen 
Ausführungsreglement (RPBR), die seit dem 1. Januar 2010 in Kraft sind, wird namentlich das Ziel 
verfolgt, die Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen, indem den Gemeindebehörden mehr 
Kompetenzen übertragen werden. So sind in Artikel 85 RPBR die nach dem vereinfachten 
Verfahren baubewilligungspflichtigen Arbeiten definiert. 

Will beispielsweise jemand, der nicht Landwirt ist, eine Garage auf seinem Grundstück ausserhalb 
der Bauzone bauen, so kommt, sofern dies gemäss RPG zulässig ist, das vereinfachte Verfahren zur 
Anwendung (Art. 85 Abs. 1 Bst. j RPBR). Will hingegen ein Landwirt einen Unterstand für seine 
Landmaschinen bauen, so kommt das ordentliche Verfahren zur Anwendung, weil es sich um eine 
Einrichtung handelt, die zu Arbeitszwecken genutzt wird (Art. 85 Abs. 1 Bst. j RPBR). 

Soweit der Unterstand nur dazu dient, Fahrzeuge zu parkieren, und dieser nicht etwa als Werkstatt 
genutzt wird, ist die Unterscheidung zwischen Eigentümern, die landwirtschaftlich tätig sind, und 
solchen, die es nicht sind, in meinen Augen überflüssig und nicht vereinbar mit dem Prinzip der 
Gleichbehandlung. 

Ich stelle dem Staatsrat somit noch folgende Fragen: 

7. Entspricht diese Unterscheidung einem klaren Willen des Gesetzgebers? Falls dem so ist, aus 
welchen Gründen? 

8. Ist der Staatsrat gegebenenfalls bereit, über die RUBD klarzustellen, wie in solchen Situationen 
vorgegangen werden soll? 

23. März 2012 
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II. Antwort des Staatsrats 

Im Zusammenhang mit den Fragen 1 bis 6 von Grossrat Page möchte der Staatsrat einleitend 
festhalten, dass die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) alleine für die Anwendung 
des Rechts für Bauten ausserhalb der Bauzone zuständig ist; Artikel 136 des kantonalen 
Raumplanungs- und Baugesetzes (RPBG) bezeichnet die RUBD in Anwendung von Artikel 25 des 
Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) als einzige für diesen Bereich zuständige kantonale 
Behörde.  

Das RPG war in der Tat Gegenstand einer Teilrevision (Art. 24c RPG). Die Referendumsfrist ist 
inzwischen abgelaufen. Das Inkrafttreten dieser Änderung wurde jedoch noch nicht festgelegt, weil 
diese Änderung auf Gesetzesstufe mit einer Teilrevision der Raumplanungsverordnung des Bundes 
(RPV) einhergeht, für die gegenwärtig ein externes Vernehmlassungsverfahren läuft. 

Das Bundesrecht für Bauten ausserhalb der Bauzone ist komplex. Angesichts des juristischen 
Hintergrunds der von Grossrat Page gestellten Fragen hält es der Staatsrat für sinnvoll, einige 
Punkte bezüglich Geltungsbereich und Interpretation des einschlägigen Rechts in Erinnerung zu 
rufen. 

Die Änderung von Artikel 24c RPG hat in der Tat zum Ziel, die Möglichkeiten von Abbruch und 
Wiederaufbau einerseits und Erweiterungen ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens 
andererseits auch auf Bauten auszudehnen, die 1972 landwirtschaftlich bewohnt wurden. Die 
Bestimmungen der revidierten RPV präzisieren die Möglichkeiten und Grenzen, die sich aus der 
Gesetzesänderung ergeben. Die Bestimmungen auf Verordnungsstufe wurden noch nicht definitiv 
festgelegt, doch werden sie die Rechtswirkung des erweiterten Anwendungsbereichs von Artikel 
24c RPG nicht ändern.  

Artikel 27a RPG, der von Grossrat Page erwähnt wird, ist hingegen nicht neu, da er mit der 
Teilrevision vom 23. März 2007 eingeführt wurde und seit dem 1. September 2007 in Kraft ist. 
Dieser Artikel legt fest, dass auf dem Weg der kantonalen Gesetzgebung einschränkende 
Bestimmungen zu den Artikeln 16a Abs. 2, 24b, 24c und 24d RPG erlassen werden können. Der 
eidgenössische Gesetzgeber sah indessen davon ab, den Kantonen die Kompetenz zu geben, den im 
Bundesrecht definierten Rahmen aufzuweichen (Jäger, in Kommentar zum Bundesgesetz über die 
Raumplanung RPG, VLP-ASPAN, 2010, Art. 27a Ziff. 5). Das heisst, die kantonalen Gesetzgeber, 
die Artikel 27a RPG umsetzen wollen, können dies nur tun, um die im Bundesrecht gegebenen 
Möglichkeiten einzuschränken. Eine Ausweitung der Möglichkeiten auf kantonaler Ebene ist 
hingegen nicht möglich. 

Nach Artikel 42a Abs. 1 RPV, der sich auf Artikel 24d Abs. 1 RPG bezieht und seit dem 1. Juli 
2003 in Kraft ist, sind Erweiterungen zulässig, welche für eine zeitgemässe Wohnnutzung 
unumgänglich sind. Wie von Grossrat Page erwähnt, wurde bewusst ein offener Rechtsbegriff 
gewählt, damit dieser von den Entscheidbehörden konkretisiert werden kann und sich dessen 
Auslegung im Laufe der Zeit auch wandeln kann. In diesem Zusammenhang muss aber auch 
erwähnt werden, dass solche Erweiterungen in jedem Fall die Vorgaben von Artikel 24d Abs. 3 
RPG erfüllen müssen. Dazu gehört, dass die äussere Erscheinung und die bauliche Grundstruktur 
im Wesentlichen unverändert bleiben müssen (Bst. b). Diese Formulierung lässt einen geringeren 
Spielraum zu als diejenige von Artikel 42 Abs. 1 PRV, der für Bauten gilt, für die Artikel 24c RPG 
anwendbar ist, und der im Wesentlichen auf die Bewahrung der Identität des Gebäudes und dessen 
Umgebung abzielt. Darüber hinaus ist zu bemerken, dass eine Erweiterung nach Artikel 42 Abs. 1 
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RPV nur dann ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens zulässig ist, wenn eine Erweiterung 
innerhalb dieses Volumens unmöglich ist.  

Im Kommentar zu Artikel 42a Abs. 1 RPV wird des Weiteren festgehalten, dass sich eine 
zeitgemässe Wohnnutzung dessen ungeachtet nicht nur mittels einer Erweiterung realisieren lässt. 
Die Vorsicht, die in dieser Frage erforderlich ist, wird mit dem Wort «unumgänglich» zum 
Ausdruck gebracht. Für eine zeitgemässe Wohnnutzung ist eine Erweiterung nur dann 
unumgänglich, wenn und soweit der aktuelle Zustand der Wohnbaute deren Vermietung oder 
Verkauf nicht zulassen würde und die Voraussetzungen für ein zeitgemässes Wohnen nicht durch 
bauliche Vorkehrungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens geschaffen werden können 
(Erläuterungen zu Art. 42a RPV, 2004, S. 3). Diese Definition wurde vom Bundesgericht bestätigt, 
das Folgendes festhielt: Es kommt nicht auf die individuellen Wohnbedürfnisse des Gesuchstellers 
an, sondern es ist ein genereller Massstab anzulegen (BGE 1A.290/2004, in Entscheidsammlung 
VLP-ASPAN Nr. 3069). 

Auch wenn es sich beim hier behandelten Begriff um einen offenen Rechtsbegriff handelt, der den 
Entscheidbehörden einen gewissen Spielraum lässt, folgt Artikel 42a Abs. 1 RPV nicht derselben 
Logik wie Artikel 24c RPG: Wohl wurde der Geltungsbereich dieser Bestimmung erweitert, doch 
wollte der Gesetzesgeber trotzdem eine Einschränkung der Möglichkeiten, landwirtschaftliche 
Wohnbauten, die nach dem 1. Juli 1972 gebaut wurden, zu erweitern.  

Zu den Fragen 7 und 8 ist zu sagen, dass sie hauptsächlich das anwendbare Verfahren und nicht 
Aspekte des materiellen Rechts zu Bauten ausserhalb der Bauzone betreffen. Die Antworten des 
Staatsrats weiter unten geben hierzu weitere Erklärungen. 

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen kann der Staatsrat die gestellten Fragen wie folgt 
beantworten: 

1. Enthält die Änderung vom 23. Dezember 2011 des RPG Übergangsbestimmungen für laufende 
Baubewilligungsverfahren? Wenn ja, welche? 

Weder die Änderung des RPG noch die der RPV enthält Übergangsbestimmungen. 

2. Wenn nicht, zieht der Staatsrat in Betracht, die Praxis des Kantons bei Gesuchen für Bauten 
ausserhalb der Bauzone zumindest bis zum Inkrafttreten der RPG-Änderungen zu lockern? 

Die RUBD kann nicht Änderungen des Rechts umsetzen, bevor sie in Kraft getreten sind. Dies gilt 
umso mehr, als es sich um Bundesrecht handelt und die genaue Formulierung der geänderten 
Bestimmungen noch nicht bekannt ist (die Teilrevision der RPV ist gegenwärtig in 
Vernehmlassung). 

3. Artikel 27a neu RPG legt fest, dass auf dem Weg der kantonalen Gesetzgebung einschränkende 
Bestimmungen zu den Artikeln 16a Abs. 2, 24b, 24c und 24d RPG erlassen werden können. 
Erwägt der Staatsrat bereits, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, und, falls ja, in 
welcher Weise? 

Der Staatsrat hat nicht vor, eine Änderung des kantonalen Rechts in Anwendung von Artikel 27a 
RPG vorzuschlagen, da er die bundesrechtlichen Bestimmungen auf Kantonsebene nicht 
verschärfen will. 



Staatsrat SR 
Seite 5 von 6 

 

4. Wird Artikel 42a PPV auch weiterhin mit Bezug auf die neurechtlichen landwirtschaftlichen 
Wohnbauten anwendbar sein? 

Artikel 42a RPV (im Rahmen der laufenden Teilrevision der RPV geändert) wird auch weiterhin 
für neurechtliche landwirtschaftliche Wohnbauten anwendbar sein.  

5. Kann der Staatsrat bestätigen, dass Erweiterungen von landwirtschaftlichen Wohnbauten, die 
nach 1972 gebaut wurden, nur dann zulässig sind, wenn sie für eine zeitgemässe Wohnnutzung 
unumgänglich sind, und dass ein Wiederaufbau solcher Wohnbauten nur infolge einer 
Zerstörung durch höhere Gewalt zugelassen wird? 

Nach Artikel 42a RPV sind Erweiterungen von landwirtschaftlichen Wohnbauten, die nach dem 
1. Juli 1972 gebaut wurden, nur dann zulässig, wenn sie für eine zeitgemässe Wohnnutzung 
unumgänglich sind. Ein Wiederaufbau solcher Bauten kann nur nach Zerstörung durch höhere 
Gewalt bewilligt werden.  

6. Wie gedenkt der Staatsrat den Begriff «für eine zeitgemässe Wohnnutzung unumgänglich» bei 
solchen Wohnbauten auszulegen? Mit anderen Worten: Welche Erweiterungen sind innerhalb 
und ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens denkbar? 

Für die Anwendung des Bundesrechts zu Bauten ausserhalb der Bauzone ist nicht der Staatsrat, 
sondern die RUBD zuständig. Zu den Möglichkeiten, landwirtschaftliche Wohnbauten, die nach 
dem 1. Juli 1972 gebaut wurden, zu erweitern (Art. 24d Abs. 1 und 3 RPG sowie Art. 42a RPV) ist 
zu sagen, dass die RUBD die Formulierung «für eine zeitgemässe Wohnnutzung unumgänglich» 
(Art. 42a Abs. 1 RPV) innerhalb des vom Bundesrecht gegebenen Rahmens so grosszügig wie 
möglich interpretieren wird. Als alleinige Behörde, die in diesem Bereich für die direkte 
Anwendung des einschlägigen Rechts zuständig ist, ist die RUBD der Meinung, dass es nicht 
sinnvoll ist, in allgemeiner Weise die Erweiterungen festzulegen, die innerhalb bzw. ausserhalb des 
bestehenden Gebäudevolumens zulässig sind. Nach Ansicht der RUBD soll vielmehr von Fall zu 
Fall – auf der Grundlage der Erläuterungen des Bundesamts für Raumentwicklung sowie der 
eidgenössischen und kantonalen Rechtsprechung und unter Berücksichtigung aller Elemente in 
Bezug auf das bestehende Gebäude und das Umbauprojekt – entschieden werden, welche 
Erweiterungen bewilligt werden können. 

7. Entspricht diese Unterscheidung einem klaren Willen des Gesetzgebers? Falls dem so ist, aus 
welchen Gründen? 

Der Staatsrat hat eine Liste mit den Objekten, die nach dem ordentlichen Verfahren 
bewilligungspflichtig sind (Art. 84 RPBR), und eine zweite mit den Objekten, die nach dem 
vereinfachten Verfahren bewilligungspflichtig sind (Art. 86 RPBR), aufgestellt, wobei er keine 
abschliessende Listen definierte, sondern normative Kriterien festlegte, nach denen zwischen den 
Objekten, die in die eine Kategorie, und denen, die in die andere Kategorie fallen, unterschieden 
wird. Die Praxis zeigt, dass diese Unterscheidung nicht immer einfach ist, weil die Zahl der 
möglichen Fälle quasi unendlich ist. Artikel 85 Abs. 2 RPBR trägt dieser Schwierigkeit Rechnung, 
indem er vorsieht, dass der Gemeinderat im Zweifelsfall vorher das Gutachten der Oberamtsperson 
einholt. Wegen dieser Schwierigkeit enthält ausserdem das neue Bauhandbuch eine Tabelle, die den 
Grundeigentümerinnen und -eigentümern sowie den Entscheidbehörden die Wahl des adäquaten 
Verfahrens erleichtern soll (s. Bauhandbuch, Kapitel 4, Punkt V). 
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Im Übrigen legt Artikel 85 Abs. 1 Bst. j RPBR für die Unterstellung unter das vereinfachte 
Verfahren der «übrigen geringfügigen Bauten und Anlagen» die Tatsache, dass sie «nicht zu Wohn- 
und Arbeitszwecken genutzt werden und auch nicht als solche nutzbar sind» als Kriterium fest. Ein 
Unterstand für Landmaschinen, die für den Betrieb benutzt werden, hat nicht dieselbe 
Zweckbestimmung wie eine Garage für ein Privatauto. Wegen der Natur der Landmaschinen 
können die Auswirkungen der Baute ausserdem grösser sein als im Falle einer Garage eines 
Wohnhauses. Die beiden von Grossrat Page aufgeführten Beispiele sind somit unterschiedlich zu 
werten, was die Anwendung unterschiedlicher Verfahren gerechtfertigt erscheinen lässt. Im 
Übrigen ist es ja so, dass ein Landwirt, der eine Garage für sein Privatauto bauen will, das 
vereinfachte Verfahren wählen kann. Während der Bau einer Garage für Fahrzeuge eines nicht 
landwirtschaftlichen Betriebs – beispielsweise eines Gewerbe- oder Dienstleistungsunternehmens – 
nach dem ordentlichen Verfahren gemäss Artikel 84 RPBG bewilligungspflichtig ist. Der Staatsrat 
sieht somit keine Benachteiligung der Landwirtinnen und Landwirte. 

8. Ist der Staatsrat gegebenenfalls bereit, über die RUBD klarzustellen, wie in solchen Situationen 
vorgegangen werden soll? 

Der Staatsrat vertritt die Ansicht, dass das in Artikel 85 Abs. 1 Bst. j RPBR definierte Kriterium 
objektiv, angemessen und ausreichend klar ist. Somit begnügt er sich, auf seine Erläuterungen zur 
Frage 7 zu verweisen. 

22. Mai 2012 


